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L82008 Bauordnung Vorarlberg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Vlbg 1972 §30 Abs1 litb;

BauG Vlbg 1972 §30 Abs1;

BauG Vlbg 1972 §6;

BauRallg;

Rechtssatz

Aus der taxativen Aufzählung der Nachbarrechte in § 30 Abs. 1 Vlbg BauG ergibt sich, dass weder hinsichtlich der

Einhaltung des Flächenwidmungsplanes noch hinsichtlich eines allgemeinen Schutzes vor Immissionen ein subjektiv-

ö=entliches Nachbarrecht besteht, wohl aber - fallbezogen - gemäß § 30 Abs. 1 lit. b Vlbg BauG hinsichtlich der

Einhaltung der Vorschriften des § 6 leg. cit. über die Abstands>ächen. Nur soweit in den Vorschriften über die

Abstands>ächen auch an jene über die Flächenwidmung bzw. an die in diesem Zusammenhang jeweils zulässigen

Immissionen angeknüpft wird, sind diese auch im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Nachbarrechten im

Sinne des § 6 Vlbg BauG von Bedeutung (Hinweis E vom 27. November 2003, Zl. 2000/06/0193, m.w.N.).

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Abstandsvorschriften

BauRallg5/1/1Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor Immissionen

BauRallg5/1/6Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine

subjektiv-öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9Baurecht Nachbar
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